
14      NIKE-Bulletin  3 | 2016 NIKE-Bulletin 3 | 2016    15

aspekte

«Varlins Atelier 
in Zürich»  

1959 wir�  der Zürcher Künstler Varlin (1900–1977) mit  kühnem 
Pinselstrich ein raumfüllendes Bild an die Nordostwand seines 

Ateliers am Zürcher Neumarkt, den «Friedhof von Almuñécar». 
1972 verlässt Varlin das Atelier, es wird weitervermietet, das Bild 

kommt hinter eine Novopanwand. Nach 40 Jahren – 2013 – wird 
es wiederentdeckt, am 17. August ö� entlich gezeigt, anschliessend re-
stauratorisch sorgfältig gesichert und nach kurzer Zeit erneut hinter 
einer Wand geborgen. Ein Dokumentarfi lm nutzt die kurze Zeit der 

Enthüllung: Zeitzeugen kommen im Film zu Wort, die mit Varlin 
befreundet waren, ihn in seinem Atelier besuchten und fotografi er-
ten oder auch eine Zeitlang hier wohnten. Varlins Wandbild wird 

so zum Zeitdokument und zum Schlüssel für ein Künstler leben und 
für eine Lebenswelt, die ohne diesen Film vergessen gegangen 

wären. Ohne den Film wäre auch das Wandbild nicht erlebbar.

Von Lydia Trüb

willy Guggenheim wurde am 16. 
März 1900 in Zürich geboren. 

Während seines Pariser Aufenthalts ab 1923 
suchte er auf Anraten seines Mäzens einen 
Künstlernamen und nannte sich «Varlin». 
Am 18. August 1932 kehrte Varlin nach 
Zürich zurück. 1958 mietete er den oberen 
Stock des städtischen Ateliers im Hofraum 
am Neumarkt 11a in der Zürcher Altstadt. 
«Auch die Stadt Zürich wird generös; sie 
gibt mir ein hell-dunkles  Atelier am Neu-
markt, von salatgrünen Bäumen umschattet. 
Ich male mich als Maikäfer», schrieb Varlin. 
Er behielt dieses Atelier bis 1972. Es sind 
Jahre wachsender künstlerischer Anerken-
nung und grosser Erfolge.

Varlins Wandbild 
Friedhof von Almuñécar.

ein Dokumentarfi lm

Der Friedhof von Almuñécar
Eine seiner längeren Künstlerreisen un-
ternahm Varlin 1958/59 nach Südspanien 
und logierte dort in Almuñécar (Andalusi-
en), damals noch keine Touristenhochburg, 
sondern ein kleines Küstendorf, «ein Caf 
am Meer». Friedhofbilder sind in Varlins 
Œuvre zahlreich, aber keinen Friedhof hat 
Varlin so oft gemalt wie den Friedhof von 
Almuñécar. Dieses Sujet wählt er auch für 
sein erstes grossformatiges Ölbild (258 x 
512 cm). Den Friedhof trug er nach seiner 
Rückkehr von Spanien noch grösser, näm-
lich 260 x 550 cm, in einem einzigen Wurf 
auf die Wand des Neumarkt-Ateliers auf. 
Das Grossformat wird fortan zum festen 
Bestandteil seines Werks: Beispiele sind 
die berühmten Bilder «Die Völlerei» (Die 
Sinnenfreude) und «Die Heilsarme» (Die 
geistige Freude) im Auftrag der Landes-
ausstellung Expo 64. Als Varlin sein Ate-

lier 1972 verliess, wurde sein Friedhofbild 
hinter einer Novopanwand verdeckt: Das 
Atelier wurde weitervermietet.
 Dass ein berühmter Maler ein Bild an 
die Wand seines Ateliers aufbringt, ist un-
gewöhnlich. Dass das Bild, obwohl oft 
fotografi ert und gemalt, 40 Jahre lang in 
Vergessenheit gefallen war, scheint fast un-
glaublich. Seine Wiederentdeckung schlug 
denn auch hohe Wellen: Fast 1000 Besu-
chende sahen sich das freigelegte Bild am 
Tag der offenen Tür im August 2013 an.
 Aus restauratorischer Sicht wurde der 
Zustand des Wandbilds nach seiner Frei-
legung als gut bezeichnet, vorgefundene 
Schäden wurden nach der Begehung sta-
bilisiert. Das Neumarktatelier wird noch 
immer als Künstleratelier genutzt: Um den 
bisherigen Nutzungsumfang für die Mie-
terin zu sichern, kam das Wandbild erneut 
hinter eine Wand.

Das Atelier 
am Neumarkt 11a 
von aussen 2013.
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Varlin beim Verlas-
sen seines Ateliers 

im Herbst 1972, 
rechts das Wandbild.Das Neumarktatelier im Film

Nur wenige Bilder sind mit dem Leben 
Varlins so eng verknüpft wie dieses Wand-
bild. Das Atelier und das Schaffen des 
Künstlers darin werden im Dokumentar-
fi lm dargestellt: Paul Nizon äussert sich 
als Schriftsteller über den befreundeten 
Maler und die ganz anderen Bedingungen 
von schöpferischer Bildproduktion und 
einsamem Schreiben. Willy Spiller war 
der gesellschaftliche Fotograf Zürichs, der 
später im Auftrag renommierter Publika-
tionen, Agenturen und Unternehmen alle 
Kontinente durchquert hat. Er schaut auf 
Varlins Grossformate mit dem Auge des 
Fotografen. Lichtkünstler Christian Herdeg 
war Kameramann und Fotograf, als Varlin 
in seinem Zürcher Atelier Max Frisch für 
Ernst A. Heinigers Film an der Weltaus-
stellung in Montreal 1967 portraitierte. Das 
Alltagsleben von Leo Lanz, dem Liebhaber 
und späteren Gatten von Varlins wichtigs-
tem Modell Ella Althaus, spielte sich von 
1959 bis 1961 in Varlins Atelier ab. Sie alle 
haben Varlin und sein Atelier erlebt und 
kommen zusammen mit weiteren Partne-
rinnen und Zeitzeugen zu Wort. Briefe, Fo-
tos und Erinnerungsbilder stellen neue und 
überraschende Zusammenhänge her. Der 
Film fokussiert auf Varlins Atelierjahre der 
1960er- und frühen 1970er-Jahre.

In den Worten Paul Nizons war dieses Ate-
lier «ein ganzes Schicksalsbuch einer Ma-
lerexistenz». Der aus dem Beitragsfonds 
der Stadt Zürich und grösstenteils von pri-
vaten Sponsoren fi nanzierte Film macht 
somit nicht nur das Wandbild im Prinzip 
jederzeit zugänglich, sondern er macht all 
das deutlich, was Nizons Aussage umreisst 
und erhält es für die Nachwelt.

«Varlins Atelier in Zürich». Regie und Kamera: Pio Corradi, 
Drehbuch: Lydia Trüb. 45‘.
Die Filmpremiere findet am 22. Mai 2016 um 10 Uhr im 
Zürcher Kino Corso statt (einzige geplante Aufführung). 
Eintritt kostenlos. Persönliche Anmeldung bis 11. Mai 
2016 unter film@varlin.ch. Weitere Informationen: www.
varlin.ch

Paola Tedeschi-Pellanda, Patrizia Guggenheim. Varlin: 
Werkverzeichnis der Bilder. Zürich, Frankfurt, Scheidegger 
& Spiess, 2000. ISBN 978-3-85881-112-7.

Der Friedhof im 
südspanischen Dorf 
Almuñécar um 1958.

Stabilisierungsprogramm 2017 –2019
Der Bundesrat hat Anfang April die Ergebnisse 
des Vernehmlassungsverfahrens zum Stabili-
sierungsprogramm 2017–2019 diskutiert und 
erste Zwischenentscheide gefällt. Dabei hat 
er die wesentlichen Eckwerte des Vernehmlas-
sungsentwurfs bestätigt. Das Eidgenössische 
Finanzdepartement (EFD) wurde beauftragt, dem 
Bundesrat bis Ende Mai die Botschaft zuhanden 
des Parlaments zu unterbreiten.
 Das Stabilisierungsprogramm sieht ge-
genüber der bisherigen Planung Entlastungen 
von rund 1 Milliarde Franken pro Jahr vor. Der 
Bundesrat wird zum Zeitpunkt der Verabschie-
dung der Botschaft über die Details zum Sta-
bilisierungsprogramm 2017–2019 informieren. 
Zu diesem Zeitpunkt wird auch der definitive 
Bericht über die Ergebnisse des Vernehmlas-
sungsverfahrens veröffentlicht.

Energetische Gebäudesanierungen 
bei Mietwohnungen
Energetische Gebäudesanierungen im Mietwoh-
nungsbereich stellen eine grosse Herausforderung 
dar. Sie werden nur bei genügenden wirtschaftli-
chen Anreizen umgesetzt. Gleichzeitig besteht der 
Anspruch, dass die Energiesparziele erreicht wer-
den und preisgünstiger Wohnraum erhalten bleibt. 
In einem Anfang April veröffentlichten Bericht hält 
der Bundesrat gestützt auf eine Auslegeordnung 
möglicher Massnahmen fest, dass die Verbindung 
der Ziele nicht einfach zu realisieren ist.

Kulturpolitische 
Aktualitäten

In dem Bericht, der auf das Postulat Jans 
(März 2013) antwortet, wird dargelegt, wie das 
Gebäudeprogramm ausgestaltet werden könnte, 
so dass bei energetischen Sanierungen preis-
günstiger Wohnraum erhalten bleibt, Mitnah-
meeffekte vermieden und die Energiesparziele 
erreicht werden können. Es werden mögliche 
Instrumente in den Bereichen Energierecht, 
Wohnraumförderung, Mietrecht und Steuerrecht 
sowie indirekte Massnahmen ohne finanzielle 
Anreize beschrieben. Dabei wird beurteilt, in-
wiefern das jeweilige Instrument zur Erreichung 
der verschiedenen Ziele beitragen könnte. 
Weiter erfolgt eine grobe Abschätzung der zu 
erwartenden Auswirkungen auf die öffentlichen 
Finanzen sowie auf den öffentlichen und den 
privaten Vollzugsaufwand.
 Die Einschätzung der beschriebenen 
Massnahmen zeigt auf, dass die Verbindung 
der verfolgten Ziele keiner einfachen Lösung 
zugeführt werden kann. So ist eine für die 
Erreichung eines der Ziele geeignete Massnah-
me unter Umständen kontraproduktiv für ein 
anderes Ziel. Zudem können die beschriebenen 
Massnahmen teils mit einem hohen finanziellen 
oder personellen Aufwand verbunden sein.

Revision des Bauinventars 
im Kanton Bern
Der Grosse Rat des Kantons Bern hat seiner 
Denkmalpflege-Fachstelle den Auftrag erteilt, 
das Bauinventar zu überarbeiten. Das Resultat 

dieser Überarbeitung hat er dabei bereits im 
Voraus festgelegt: Die Zahl der Schutzobjekte 
darf höchstens sieben Prozent des gesamten 
Gebäudebestandes ausmachen. Damit müssen 
rund 15 000 Schutzobjekte aus dem Inventar 
entlassen werden. Es ist zu befürchten, dass 
dieses Beispiel Schule machen wird.
 Um den Auftrag des Grossen Rates zu 
erfüllen, wird die Kantonale Denkmalpflege das 
Bauinventar in den kommenden Jahren etappen-
weise überarbeiten. Dies mit dem Ziel, die Zahl 
der Inventarobjekte auf voraussichtlich sieben 
Prozent zu senken. Noch dieses Jahr wird sie 
beginnen,
• die Zahl der erhaltens- und schützenswerten

Baugruppen zu reduzieren,
• in den Jahren 2017 bis 2020 wird die Anzahl

der erhaltenswerten Objekte überprüft,
• 2021 und 2022 erfolgt die Überprüfung der

schützenswerten Objekte.
Die Überarbeitung des Bauinventars soll im 
Rahmen von Workshops erfolgen, bei denen je-
weils rund 150 Objekte beurteilt werden. Auch 
für die Beurteilung von historisch gewachsenen 
Baugruppen sind Workshops vorgesehen, bei 
denen jeweils 40 Baugruppen überprüft werden. 
Die gesamten Projektkosten belaufen sich 
für die Jahre 2016 bis 2020 auf jährlich rund 
500 000 Franken. Die Denkmalpflege wird die 
Gemeinden bei der Revision einbeziehen.


